
‚Die Taten sind nur entsprechend der Absichten und
jedem (Menschen) gebührt nur das, was er

beabsichtigte

Vom Führer der Gläubigen Abu Hafs 'Umar Ibn Al-Khattab - möge Allah mit ihm zufrieden
sein -, wird überliefert, dass er sagte: „Ich hörte den Gesandten Allahs - Allahs Segen

und Frieden auf ihm - sagen: ‚Die Taten sind nur entsprechend der Absichten und jedem
(Menschen) gebührt nur das, was er beabsichtigte. Wer also seine Auswanderung zu
Allah und Seinem Gesandten vollzog, dessen Auswanderung ist zu Allah und Seinem

Gesandten (und wird entsprechend vergolten); und wer seine Auswanderung für einen
Teil (einen Vorteil) des diesseitigen Lebens unternimmt oder (für) eine Frau, um sie zu

heiraten, so ist seine Auswanderung zu dem, zu dem er ausgewandert ist (und wird
entsprechend bewertet).‘“

[Authentischer Text] [رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري وأبو
[الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة

Der Prophet - Allahs Segen und Frieden auf ihm - verdeutlicht, dass bei jeder Tat die Absicht
ausschlaggebend ist  und dass diese Regelung allgemein für  alle  gottesdienstlichen und
weltlichen Handlungen gilt. Wer also mit seiner Tat einen bestimmten Nutzen beabsichtigt,
wird ausschließlich diesen Nutzen erhalten und es gibt keinen Lohn für ihn, und wer mit
seiner Tat beabsichtigt, Allah - erhaben ist Er - näher zu kommen, wird für seine Tat belohnt,
selbst wenn es eine reguläre Handlung wie Essen und Trinken sein sollte. Im Anschluss
nannte er - Allahs Segen und Frieden auf ihm - ein Beispiel, um die Wirkung der Absicht bei
äußerlich gleich erscheinenden Taten zu verdeutlichen: Wer, wenn er auswandert und seine
Heimat verlässt, die Zufriedenheit seines Herrn sucht, der hat eine gesetzlich anerkannte
Auswanderung vollzogen, die von ihm angenommen und für die er belohnt wird, da er eine
aufrichtige Absicht  hegte.  Wer mit  seiner  Auswanderung einen diesseitigen Nutzen,  wie
Vermögen,  Ansehen,  Handelsgeschäfte  oder  eine  Ehefrau  beabsichtigt,  wird  für  seine
Auswanderung nichts als diesen Nutzen erhalten, den er beabsichtigt hat, und er wird keinen
Anteil des Lohns und der Belohnung erhalten.

https://sunnah.global/hadeeth/de/show/66511

https://sunnah.global/hadeeth/
https://sunnah.global/hadeeth/de/show/66511


 

https://alnajat.org.kw
https://edc.org.kw

